Zeitschrift: Schweizer Soldat : die fuhrende Militarzeitschrift der Schweiz

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat

Band: 81 (2006)

Heft: 9

Vorwort: Bittere Bestatigung
Autor: Forster, Peter

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Standpunkt

Bittere Bestatigung

Sicherheitsmassig hatte sich
der Sommer gut angelassen.
Am 9. Juli ging in Berlin das
grosse Fussballfest zu Ende,
ohne dass es in den deut-
schen Stadien irgendwo zu
schweren Ausschreitungen
gekommen war. Im Ge-
sprach mit dem SCHWEIZER
SOLDAT zieht Christoph
Vogeli, der Leiter der
Schweizer Zentralstelle

AT Hooliganismus, eine positive
Bllanz «Dle deutsche Polizei war umfassend vor-
bereitet; sie leistete hervorragende Arbeit.»

Dann aber Uberstlrzten sich die Ereignisse. Am
12. Juli entflihrte ein Hisbollah-Stosstrupp zwei
israelische Soldaten an der libanesischen Grenze,
und Katjuscha-Raketen fielen auf Galilaa. Israel
schlug zurlick, zuerst mit der Luftwaffe, dann auch
mit Bodentruppen. Der SCHWEIZER SOLDAT
berichtet vom Kampf zu Lande, in der Luft und zur
See.

Am 9. August, kurz vor Redaktionsschluss dieser
Ausgabe, gaben die britischen Behorden bekannt,
sie hatten Terroranschlége «von unvorstellbarem
Ausmass» vereitelt. Mehrere Flugzeuge sollten
durch Explosionen zum Absturz gebracht werden.
Die Attentater wollten im Handgepack Sprengmate-
rial in die Flugzeuge schmuggeln und in der Luft
zlnden.

Waren die verbrecherischen Anschléage gelungen,
hatten sie erneut viele Unschuldige in den Tod ge-
rissen. Dass den Terroristen das Handwerk gelegt
wurde, ist dem britischen Inlandgeheimdienst MI5
und der Polizeibehtrde Scotland Yard zu verdanken.
Die Fahnder erzielten einen Ermittlungserfolg von
grosster Tragweite.

Die Erfolgsmeldung vom 9. August 2006 bestatigt
das Urteil von Fachleuten, die MI5 und Scotland
Yard seit langem Professionalitat und Effizienz be-
scheinigen. Im Kampf gegen den Terror geniessen
die Briten einen guten Ruf. Immer wieder vereitelten
sie Attentate.

Im Gleichklang mit anderen europaischen Staaten
hat Grossbritannien nach dem 11. September 2001
im Kampf gegen den Terror die Gesetze verscharft.
MI5 und Scotland Yard verfiigen tber Instrumente,
mit denen sie friih in die Terrornetze eindringen. Als
sie am 9. August zuschlugen, hatten sie die Draht-
zieher monatelang beobachtet. Sie hatten verdeckte
Ermittler eingeschleust, Telefone abgehoért, Raume
Uberwacht und elektronische Nachrichten abgefan-
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gen. Sie befolgten die Gesetze des Landes und
retteten einer grossen Zahl von Flugpassagieren
das Leben.

Fir alle, die in der Schweiz an der Verscharfung der
Regeln arbeiten, bringen die Ereignisse von London
eine bittere Bestatigung. Ohne ausreichende ge-

setzliche Werkzeuge hatten die Briten die potenziel-
len Attentéter nicht entdeckt. Gemaéss britischem

Recht unterliegen diese Werkzeuge engen demokra-
tischen Kontrollen; aber sie sind scharf und wirksam.

In der Schweiz tun wir uns schwer, das Bundes-
gesetz zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS)
so zu verscharfen, dass auch unsere Behoérden
Instrumente erhalten, die dem europaischen
Standard entsprechen. Namentlich Datenschutzer
behindern die notwendigen Anpassungen stets aufs
Neue.

Langst macht der Terror vor Landesgrenzen nicht
mehr Halt. Die fundamentalistischen Verbrecher ge-
hen in ihrem Fanatismus weltweit vor. Auch die
Schweiz ist keine Insel mehr. Wenn sie im Kampf
gegen die Attentater ihren Beitrag leisten will, muss
sie ihr Gesetz dringend verschérfen. Das ist mach-
bar, erfordert aber politisch den Schulterschluss all
der Krafte, die fur die innere Sicherheit des Landes
einstehen.

Es versteht sich von selbst, dass die BWIS-Revision
nur dann Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie scharfe
demokratische Kontrollen der Ermittiungsbehérden
einschliesst. Dass Kontrollen den Fahndungserfolg
nicht behindern missen, zeigt das Beispiel Gross-
britannien.

Und ein Letztes: Einmal schllipften der britischen
Abwehr Attentater durch die Maschen. Am 7. Juli
2005 schlugen die Islamisten in London gleich vier-
fach zu. Doch in der Bewaltigung der Not bewahr-
ten die Briten kiihlen Kopf - sie hatten sich in
griindlichen Ubungen auf den Ernstfall vorbereitet.
In der Schweiz finden realistische Ubungen nur
noch vereinzelt statt, und auf Bundesebene machen
jeweils nicht alle Departemente ernsthaft mit. Auch
da besteht Handlungsbedarf.

Lol

Peter Forster, Chefredaktor



	Bittere Bestätigung

